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Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. September 2012 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. September 2012 wurde den Abon-
nenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zugestellt. 
Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schalterstunden eingesehen 
werden. 
 
Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.00 abonniert werden. Die Gemein-
deverwaltung erteilt Ihnen gerne Auskunft. 
 
 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung der unveränderten Steuern 
Gebühren und Ersatzabgaben 2013 

Für das Jahr 2013 sind keine Veränderungen der Steuern, Gebühren und Ersatzabgaben vorge-
sehen. 
 

Gemeindesteuern 2013  

Einkommens- und Vermögenssteuer 
natürliche Personen 

 

55 % der Staatssteuer 
Ertragssteuer juristische Personen 5 % des Reinertrages 
Kapitalsteuer juristische Personen 2,0 ‰ des Kapitals 
Feuerwehr-Ersatzabgabe 3,5 % der Staatssteuer 

Skonto 
Auf Steuerbeträge, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahrs bezahlt wer-
den, im Maximum aber auf dem definitiven Steuerbetrag. Skonto gilt nur 
für ordentliche Steuern, nicht für Sondersteuern. 

 
3 % 

Verzugszins 
Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge, 
bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch 
keine Steuerrechnung gestellt wurde. 

 
4,5% 

Wasser- / Abwassergebühren  

Wasserzins CHF 1.50 / m3 
Wasserzins für das Gewerbe und die Landwirte, mit mehr als 
1‘000m3 Wasserverbrauch 

CHF 1.20 / m3 

Minimalbetrag pro Wasserzähler CHF    30.00 
Zählermiete ¾ Zoll CHF    20.00 
Zählermiete 1 Zoll CHF    40.00 
Abwassergebühr  
� Abwassermengengebühr   (ARA Klärkosten) 
� Klärgebühr Regenwasser   (abhängig aufgrund versiegelter Flächen) 
� Unterhaltskosten Kanalisationsnetz   (Schmutz-/Meteorwasser) 

 
CHF  1.38 / m3 
CHF  0.15 / m2 
CHF  0.39 / m3 

Löschbeitrag nicht angeschlossener Liegenschaften CHF     50.00 
Anschlussgebühren Wasser 2,5 % des Brandlagerwertes 
Anschlussgebühren Abwasser 3,0 % des Brandlagerwertes 
zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer  

Hundegebühren  

Hundegebühr 1. Hund CHF    80.00 
Hundegebühr 2. Hund CHF  160.00 
Zuchtgebühr (zuzüglich Gebühr pro Hund) CHF  200.00 

 
 
Antrag Der Gemeinderat Zunzgen beantragt, den Steuern, Gebühren und Ersatzabgaben für 

das Jahr 2013 in der vorliegenden Form zuzustimmen. 
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3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2013 der 
Einwohnergemeinde  

3.1 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat 

 
Der Voranschlag 2013 enthält alle zum heutigen Zeitpunkt absehbaren Ausgaben und Einnah-
men und berücksichtigt die finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde.  
 
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist für das Jahr 2013 bei einem Aufwand von 
CHF 8‘582‘090 und einem Ertrag von CHF 8‘666‘900 einen Ertragsüberschuss von CHF 84‘810 
aus. Dabei bildet ein Gemeindesteuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuern der na-
türlichen Personen von unverändert 55% der Staatssteuer die Grundlage. 
 
Der Antrag des Gemeinderates wird unter Traktandum 3.4 gestellt. 

 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2013 der 
Einwohnergemeinde  

3.2 Erläuterung und Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2013 – 2017 

 
Aufgaben- und Finanzplan (Grundsätzliches) 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan beschreibt für die nächsten fünf Jahre die voraussichtliche Ent-
wicklung der Gemeindeaufgaben mit ihren Auswirkungen auf den Finanzbedarf und zeigt die 
Massnahmen zur Beibehaltung oder Erreichung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewicht auf 
(§25 Gemeindefinanzverordnung). 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan ist Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinderates und 
Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
 
Dieser wird laufend, im Sinne einer rollenden Planung, vom Gemeinderat überarbeitet und ange-
passt und ist deshalb nicht durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen, sondern ist im Zu-
sammenhang mit der Beurteilung des Voranschlages von der Gemeindeversammlung zur Kennt-
nis zu nehmen. 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan informiert über die sich abzeichnenden Aufgaben, die damit ver-
bundenen Ausgaben und Investitionen sowie über die mutmassliche Entwicklung der Einnahmen 
und Erträge. Zudem zeigt er die voraussichtliche Entwicklung von Vermögen und Verschuldung 
auf. Er basiert auf dem Budget 2013 und dem für die Jahre 2013 – 2017 erstellten 
Investitionsplan. 
 
Ein wichtiger Faktor ist die bevorstehende Überbauung der Implenia auf dem ehemaligen Be-
mag-Gelände. Es wird mit einem Einwohnerwachstum von 100 Personen der 1. Etappe – die 
grösste der drei Etappen – gerechnet. Nach Fertigstellung der gesamten Überbauung (nach 
Etappe 2 und 3) kann mit einem Wachstum der Einwohnerzahl um rund 400 Personen gerech-
net werden. 
 
Dies bedeutet auf der einen Seite einen Anstieg der Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite ge-
neriert eine Zunahme der Bevölkerung auch höhere Kosten, u. A. bei Bildung, Verkehr und 
Infrastruktur. 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan liegt ab dem 23. November in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht-
nahme und zum Bezug bereit. Weiter wird er in der Dezember-Ausgabe der Büchel-Zytig abge-
druckt. Er ist nicht Bestandteil der Einladungsbroschüre. 
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3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2013 der 
Einwohnergemeinde 

3.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget 
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3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2013 der 
Einwohnergemeinde  

3.4 Beratung und Beschlussfassung 

 
Antrag: Der Gemeinderat stellt den Antrag, das vorgestellte Budget 2013 zu genehmigen. 
 
 

4. Kredit Quartierplan Hauptstrasse 82/78/78a in der Höhe von CHF 48‘000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss zur Liegenschaft an der Haupt-
strasse 82 auch die Liegenschaften Hauptstrasse 78 und 78a erworben. 
 
Eine Umfassende Analyse der Bausubstanz der betreffenden Liegenschaften hat zusammen mit 
der Verschachtelung dieser Liegenschaften in der Horizontalen wie in der Vertikalen ergeben, 
dass eine Renovierung der vorhandenen Bauten für die Gemeinde finanziell nicht tragbar ist. 
 
Der Gemeinderat hat deshalb auf Empfehlung der Baukommission entschieden, die Liegenschaf-
ten durch eine neue Überbauung zu ersetzen. 
 
In der Zwischenzeit haben diverse Abklärungen mit dem Tiefbauamt, dem Bauinspektorat, der 
Kantonalen Denkmalpflege und weiteren Fachinstanzen stattgefunden. Es stellte sich bald her-
aus, dass nach dem heute gültigen Teilzonenplan Ortskern (Kernerneuerungszone), ein Neubau 
gar nicht realisiert werden kann. Als Beispiel kann die Liegenschaft Hauptstrasse 82 nach einem  
Abbruch nicht mehr in der gleichen Form und Grösse wieder erstellt werden. (3- Geschossigkeit, 
was jedoch von der Denkmalpflege erwünscht wird). 
 
Die Vorstellungen der Denkmalpflege und die Auslegung der Bauvorschriften durch das Bauin-
spektorat können nicht in einem gemeinsamen Projekt realisiert werden. 
 
Es stehen zwei Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem im Raum: 

1. Schaffung einer OEW Zone mit den entsprechenden Vorgaben 

2. Erstellung eines Quartierplanes, parallel zur Planung mit den entsprechenden Vorgaben, 

sodass der Quartierplan für dieses Bauprojekt definiert werden kann 

 



13 

 
Bei der Schaffung einer OEW Zone wird der Handlungsbedarf zu sehr eingeschränkt. Die Nut-
zung muss genau definiert werden und eine eventuelle Veräusserung wird verunmöglicht. Bei ei-
nem QP bleibt der Gemeinde mehr Spielraum. 
 
In der Zwischenzeit sind die Vorabklärungen mit den verschiedenen Kantonalen Fachstellen, wie 
auch ein Lärmgutachten soweit fortgeschritten, dass ein Neubau mit dem entsprechenden Quar-
tierplan realisierbar wäre. 
 
Antrag: Um die Erstellung eines Neubaus H’82 realisieren zu können, stellt deshalb der Ge-

meinderat den Antrag, einem Kredit von Fr. 48‘000.- für den Quartierplan H’82 über 
die Parzellen 1079, 1081 und 1082 zuzustimmen. 

 
 

5. Genehmigung Bau- und Strassenlinienpläne Teilgebiete Nord und Süd 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 
 
Für die Gemeinde Zunzgen werden im Rahmen einer gesamtheitlichen Planung sämtliche kom-
munalen Bau- und Strassenlinien optimiert und teilweise neu festgelegt. Mittels der Festlegung 
von Strassenlinien wird definiert, in welchen Bereichen die Verkehrsflächen zu liegen kommen 
(Strassenvollausbau). Baulinien definieren die Abstände, welche durch Gebäude gegenüber den 
Verkehrsflächen, dem Wald und dem Gewässer eingehalten werden müssen.  
Mit der gesamthaften Neufestlegung der Bau- und Strassenlinien der Gemeinde Zunzgen werden 
bisher unklare und unvollständige Festlegungen bereinigt. Die Festlegungen werden anhand ei-
nes Gesamtkonzeptes mit folgenden Grundsätzen gemacht: 

� Keine zusätzlichen Eigentumsbeschränkungen gegenüber der heutigen Situation 

� Keine Ungleichbehandlungen aufgrund von gebietsweise einheitlichen Festlegungen 

� Berücksichtigung der Situation vor Ort 

� Berücksichtigung der Strassenklassierung gemäss Strassennetzplan 

Die neuen Planwerke, welche sämtliche Bau- und Strassenlinien enthalten, erlauben eine gute 
Praxishandhabung für künftige private und öffentliche Bauvorhaben in der Gemeinde.  
 
2. Neu zu beschliessende Planungsinstrumente  
 
Folgende Planungsinstrumente liegen zur Beschlussfassung vor: 

� Bau- und Strassenlinienplan, Teilgebiet Nord, Situationsplan 1:1'000 

� Bau- und Strassenlinienplan, Teilgebiet Süd, Situationsplan 1:1'000 

 
3. Öffentlichkeitsarbeit / Mitwirkungsverfahren 
 
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens vom 6. August bis zum 7. September 2012 konnten die 
Bevölkerung sowie Planungsinteressierte Stellung zu den Bau- und Strassenlinienplänen nehmen 
und Änderungsvorschläge beim Gemeinderat anbringen. 
 
Während der Mitwirkungsfrist sind vier Eingaben beim Gemeinderat eingegangen. Der Gemein-
derat hat die Einwendungen und Vorschläge geprüft und im Mitwirkungsbericht dazu Stellung 
genommen. Der Mitwirkungsbericht wurde allen Eingebenden zugestellt. 
 
Vom 23. November bis 5. Dezember 2012 kann der Mitwirkungsbericht auf der Gemeindeverwal-
tung während den Öffnungszeiten (Mo 07:30-11:30 und 14:00-18:00, Di, Do 09:00 - 11:30 und 
14:00 - 16:30, Mi 14:00-16:30, Fr 09:00-11:30) sowie auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.zunzgen.ch eingesehen werden. 
 
Antrag: Der Gemeinderat empfiehlt den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern, 

den Bau- und Strassenlinienplänen, Teilgebiet Nord und Teilgebiet Süd anlässlich der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 05. Dezember 2012 zuzustimmen. 
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6. Dachsanierung + Fotovoltaik-Anlage Pumpwerk Büchel 

6.1 Dachsanierung CHF 30‘000 

6.2 Installation einer Fotovoltaik-Anlage CHF 60‘000 

 
Die Pumpstation Büchel der Wasserversorgung Zunzgen wurde 
im Jahre 1968 gebaut. Das Gebäude dient im Untergeschoss als 
Auffangbecken (200 m3) des geförderten Grundwassers. Hier 
wird das Rohwasser aufbereitet und anschliessend in das Versor-
gungsnetz und in die beiden Reservoirs gepumpt. Im Erdge-
schoss sind die Netzpumpen, die UV-Anlage und die Steue-
rungsanlage eingebaut. 

 
 
Das Gebäude weist ein Beton-Flachdach auf, welches mit einer Kork-Isolation und einer Bitu-
men-Abdichtung versehen ist. Das Dach und die Abdichtung sind 44 Jahre alt, es muss dringend 
saniert werden, da an einigen Stellen Wasser in das Gebäude eindringt. 
 
Das Kies-Klebedach soll mit der Isolation bis auf die Dampfsperre abgetragen werden. Verschie-
dene Betonsanierungen sind notwendig und eine neue Dachisolation mit Spengler- 
arbeiten muss erneuert werden.  
 
Offerten für die Flachdach-Sanierung in der Höhe von Fr. 30‘000 liegen vor. 
 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, an Stelle der Flachdachsanierung ein neues Pultdach zu 
bauen mit einer integrierten Fotovoltaik-Anlage. Dadurch kann auf eine neue Abdichtung des be-
stehenden Flachdaches verzichtet werden. 
 
Das Pultdach kostet ca. Fr. 45‘000, und die Fotovoltaik-Anlage weitere Fr. 45‘000. Gesamtkosten 
neues Dach mit Stromerzeugung Fr. 90‘000. 
 
Mit der Fotovoltaik-Anlage können pro Jahr 14‘500 kWh Strom 
erzeugt werden. Die Amortisationszeit beträgt rund 20 Jahre, die 
Rendite der Anlage liegt bei 2%. 
 
 
 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat Zunzgen ist der Ansicht, dass auf die Flachdach-Sanierung verzich-

tet und mit der Fotovoltaik-Anlage ein Beitrag an die dezentrale Energieversorgung ge-
leistet werden kann und empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Kredit für den 
Bau einer Fotovoltaik-Anlage in der Höhe von Fr. 90‘000 (wovon Fr. 30’0000 zulasten 
Wasserkasse) zuzustimmen. 
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7. Änderung des Reglements der Kinder- und Jugendzahnpflege KJZ 

Der Gemeinderat beauftragte die Gemeindeverwaltung damit, das gültige Reglement der KJZ ei-
ner Überprüfung und einem Vergleich mit Reglementen anderer Gemeinden zu unterziehen.  
 
Das aktuelle Reglement lässt noch Subventionen bis 100% zu. Diese Praxis wird bei den Ver-
gleichsgemeinden nicht (mehr) angewendet. Das Subventionsmaximum beträgt höchstens noch 
90%. Auch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion empfiehlt ein Subventionsmaximum 
von höchstens 90%.  
 
Dazu kommt, dass viele Eltern heutzutage für ihre Kinder Zahnversicherungen abschliessen, 
womit die Gemeinde indirekt die Leistungsbeiträge der Versicherungen an die Eltern mitfinan-
ziert, resp. reduziert. Auch Personen mit höherem Einkommen werden so unterstützt. 
 
Die Gemeinde erhält dadurch weniger Ausgleich vom Kanton. Mehr Ausgleich bedeutet aber 
gleichzeitig auch eine höhere Belastung aller Steuerzahler, da diese die Mehrkosten mittragen. 
 
Das neue Reglement sieht zwei Tariftabellen vor. Eine für konservierende und eine für kieferor-
thopädische Behandlungen: 
 
Konservierende Behandlungen 
 

Anzahl Kinder 1 

 

Steuerbares  

Einkommen CHF 

1 

 
Subvention 

in % 

2 

 
Subvention 

in % 

3 -  

 
Subvention 

in % 

0 - 35‘000 80 85 90 
35‘001 - 40‘000 70 75 80 
40‘001 - 45‘000 60 65 70 
45‘001 - 50‘000 50 55 60 
50‘001 - 55‘000 40 45 50 
55‘001 - 60‘000 30 35 40 
60‘001 - 65‘000 20 25 30 
65‘001 - 70‘000 10 15 20 
70‘001 - 75‘000 0 5 10 
75‘001 - 80‘000 0 0 5 
80‘001 -  0 0 0 
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Kieferorthopädische Behandlungen 
 

Anzahl Kinder 1 
 
Steuerbares  
Einkommen CHF 

1 
 

Subvention 

in % 

2 
 

Subvention 

in % 

3 -  
 

Subvention 

in % 

0 - 35‘000 90 90 90 
35‘001 - 40‘000 80 85 90 
40‘001 - 45‘000 70 75 80 
45‘001 - 50‘000 60 65 70 
50‘001 - 55‘000 50 55 60 
55‘001 - 60‘000 40 45 50 
60‘001 - 65‘000 30 35 40 
65‘001 - 70‘000 20 25 30 
70‘001 - 75‘000 10 15 20 
75‘001 - 80‘000 5 10 15 
80‘001 - 85‘000 0 5 10 
85‘001 - 90‘000   5 
90‘000 -     

 
Antrag: Der Gemeinderat stellt den Antrag, das neue Reglement zu genehmigen. 
 
 

8. Nachwahl zweier Mitglieder in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für die 
Amtsperiode 2012 bis 2016 

Gestützt auf § 2 der Gemeindeordnung Zunzgen besteht die Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission aus 5 Personen. 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2012 wurde die periodische Neuwahl der 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission durchgeführt. Besetzt werden konnten jedoch 
nur drei Sitze. Somit sind zwei Sitze vakant. Auch an der Versammlung vom 20. September 2012 
stellten sich keine Personen zur Verfügung. 
 
Wählbar sind alle in Zunzgen stimm- und wahlberechtigten Personen. Wahlorgan ist gemäss § 4 
Abs. 2 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung. 
 
 

9. Verschiedenes 
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Erläuterungen 
 
Budget 2013 

 
 
 
 

 
 

Kurz und Bündig 
 
Das Budget 2013 sieht eine deutliche Verbes-
serung gegenüber dem Vorjahresbudget vo-
raus. Aufgrund strikter Sparmassnahmen, ei-
nem zugesicherten höheren Finanzausgleich 
sowie höhere voraussehbare Steuereinnahmen 
kann ein positives Budget präsentiert werden. 

Steuereinnahmen, wie aber auch nicht beein-
flussbare Ausgaben (z.B. im Sozialbereich) 
bringen gewisse Unsicherheiten mit sich. 
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Vorbericht Budget 2013 
 
 
Der Voranschlag 2013 enthält alle zum heutigen Zeitpunkt absehbaren Ausgaben und 
Einnahmen und berücksichtigt die finanziellen Möglichkeiten unserer Gemeinde.  
 
Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist für 2013 bei einem Aufwand von 
CHF 8‘582‘090 und einem Ertrag von CHF 8‘666‘900 einen Ertragsüberschuss von 
CHF 84‘810 aus. Dabei bildet ein Gemeindesteuerfuss für die Einkommens- und Vermö-
genssteuern der natürlichen Personen von unverändert 55% der Staatssteuer die Grund-
lage.  
 
Nachfolgend erhalten Sie einen Budgetvergleich nach Funktionen: 
 

 
 
Spezialfinanzierungen 
 
Die Finanzierung von besonders bezeichneten öffentlichen Aufgaben, die nicht durch die 
allgemeinen Steuern finanziert werden, gilt als Spezialfinanzierung. Die Laufende Rech-
nung einer Spezialfinanzierung schliesst ausgeglichen ab, d. h. Aufwand und Ertrag sind 
gleich gross. Der Ausgleich der Rechnung ist über Einlagen in und Entnahmen aus Spe-
zial-finanzierungen vorzunehmen. Die Budgetzahlen der Spezialfinanzierungen präsen-
tieren sich wie folgt: 
 
700 Wasserversorgung  CHF 21‘600 
Entnahme aus Spezialfinanzierung (-) 

 
710 Abwasserbeseitigung CHF 69‘700 
Entnahme aus Spezialfinanzierung (-) 

 
720 Abfallbeseitigung  CHF 21‘200 
Einlage in Spezialfinanzierung (+) 
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Abschreibungen 
 
Die ordentlichen Abschreibungen vom Verwaltungsvermögen sind mit CHF 700‘200 bud-
getiert. Mit den Abschreibungen soll einerseits eine angemessene Selbstfinanzierung si-
chergestellt und andererseits der Entwertung des Verwaltungsvermögens Rechnung ge-
tragen werden. Nur durch genügend hohe Abschreibungen ist eine Gemeinde in der La-
ge, ihre künftigen Investitionen angemessen selber zu finanzieren, ohne eine übermässi-
ge Verschuldung in Kauf nehmen zu müssen. 
 
Die gesetzliche Mindestabschreibung beträgt 10% vom Restbuchwert des Verwaltungs-
vermögens per 1.1. des Rechnungsjahres (für die Spezialfinanzierung Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung gilt sinngemäss der Satz von 8%). 
 
 

Aufwand nach Arten 
 
 
30 Personalaufwand  CHF 2‘627‘750 
  (Budget 2012: 2‘556‘700) 

Der Personalaufwand enthält die Entschädigung an die Behörden- und Kommissionsmit-
glieder, die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, die Besoldung der Lehrkräf-
te Primarschule und Kindergarten sowie die Sozialversicherungsbeiträge. Ebenfalls ent-
halten sind Rentenleistungen sowie übriger Personalaufwand wie Weiterbildungskurse, 
Stelleninserate, Personalanlässe etc. 
Beim Personalaufwand ist durch die Aufgliederung der Kleinkasse Unterstufe sowie der 
integrativen Schulförderung ein Mehraufwand von CHF 71‘050 zu verzeichnen. 
Als Grundlage für die budgetierten Personalaufwendungen wurden die aktuellsten Per-
sonalkonstellationen berücksichtigt. Sowohl für Lehrpersonen wie auch für die Gemein-
deangestellten richtet sich die Besoldung nach Kantonalem Lohnschlüssel. Im vorliegen-
den Budget ist kein Teuerungsausgleich berücksichtigt. 
 
31 Sachaufwand  CHF 2‘192‘940 
  (Budget 2012: 2‘254‘750) 

Der Sachaufwand liegt mit insgesamt CHF 2‘192‘940 rund CHF 61‘800 gegenüber 
dem Vorjahresbudget. In dieser Position werden u.a. Büro-/Schulmaterialien, Unterhalt 
von Maschinen sowie Dienstleistungen und Honorare über alle Sparten verbucht. 
 
32 Passivzinsen  CHF  107‘100 
  (Budget 2012:  105‘000) 

Bei den Passivzinsen konnte der kontinuierliche Anstieg der letzten Jahre gestoppt wer-
den. Auch hier liegen die Zinsen im Rahmen des Vorjahresbudgets. 
 
33 Abschreibungen  CHF  721‘500 
  (Budget 2012:  760‘900) 

Das Verwaltungsvermögen wird wie vorgeschrieben mit 10%, die Vermögenswerte der 
Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit 8% abgeschrie-
ben. Die Abschreibungen basieren auf den voraussichtlichen Anlagewerten per Ende 
2012. Das zurzeit noch geltende degressive Abschreibungsmodell führt bei getätigten In-
vestitionen zu einem hohen Anfangsabschreibungsvolumen. Die Abschreibungen liegen 
mit CHF 721‘500 rund 5% oder CHF 39‘400 unter dem vorherigen Budgetwert. 
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35 Entschädigungen an Gemeinwesen CHF 753‘400 
  (Budget 2012:  933‘900) 

Die Entschädigungen an Gemeinwesen werden aufgrund der Kosten der Aufgabe ge-
messen. Beispielsweise Abwassergebühren an Kanton, Schulgelder an andere Gemein-
den oder Entschädigungen an Zweckverbände. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Minder-
aufwand von CHF 180‘500 oder 19% zu verzeichnen. Grund dafür sind u.a. die Umver-
teilung der Kleinkasse Unterstufe sowie der integrativen Schulförderung. Neu wird ein 
Teil dieser Kosten im Lohnaufwand geführt. 
 
36 Eigene Beiträge  CHF 1‘622‘400 
  (Budget 2012:  1‘621‘150) 

Auch bei den eigenen Beiträgen hat die Gemeinde kaum Spielraum. Diese Beiträge wer-
den nicht aufgrund der erbrachten Leistung, sondern nach Steuerkraft oder Einwohner-
zahl bemessen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keine nennenswerten Abweichungen. 
 
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen CHF 21‘200 
  (Budget 2012:  15‘100) 

Unter der Position Einlagen in Sonderfinanzierungen wird der Ertragsüberschuss der 
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ausgewiesen. 
 
 
39 Interne Verrechnungen CHF 535‘800 
  (Budget 2012:  436‘600) 

Die internen Verrechnungen von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen 
einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit keinen Einfluss auf das Ergeb-
nis. 
 

Schematische Darstellung der Aufwandpositionen: 
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Ertrag nach Arten 
 
 
40 Steuereinnahmen  CHF 3‘362‘000 
  (Budget 2012:  3‘300‘000) 

Die Steuereinnahmen werden gesamthaft CHF 62‘000 höher budgetiert als im Vorjahr. 
Hier muss deutlich zwischen „aktuellem Steuerjahr“ und den „Steuervorjahren“ unter-
schieden werden. Im aktuellen Jahr budgetieren wir wie anhand der Steuerertragsprog-
nose des Kantons vorsieht einen Zuwachs von rund CHF 138‘000. In den „Steuervorjah-
ren“ zeigt sich aufgrund aktueller Rechnungszahlen ein Rückgang von CHF 110‘000. 
 
41 Regalien und Konzessionen CHF 13‘100 
  (Budget 2012:  13‘100) 

Bei Regalien und Konzessionen sind gegenüber dem Voranschlag 2012 keine Abwei-
chungen zu verzeichnen. 
 
42 Vermögenserträge  CHF 390‘400 
  (Budget 2012: 394‘000) 

Die Vermögenserträge liegen mit CHF 3‘600 unter dem Vorjahresbudget. Die Liegen-
schaftserträge des Finanzvermögens wurden aufgrund der aktuellen Mietsituation leicht 
nach unten angepasst. 
 
43 Entgelte  CHF 1‘012‘700 
  (Budget 2012: 938‘650) 

Bei den Entgelten werden gegenüber dem Vorjahresbudget Mehrerträge von CHF 
29‘050 erwartet. Unter dieser Rubrik werden Erträge aus Lieferungen und Leistungen für 
Dritte, Ersatzabgaben, Erträge aus Bussen, Rückerstattungen von Privaten und Eigen-
leistungen für Investitionen verbucht. Die Budgetbeträge stützen sich auf die Zahlen der 
Rechnung 2011 unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten. 
 
44 Beiträge ohne Zweckbindung CHF 2‘756‘500 
  (Budget 2012:  2‘560‘000) 

Die Rubrik Beiträge ohne Zweckbindung beinhaltet den Finanzausgleichsbeitrag und die 
Zusatzbeiträge. Gemäss Auskunft des statistischen Amtes sowie aufgrund von Berech-
nungen kann hier mit einem deutlich höheren Finanzausgleich gerechnet werden. 
 
45 Rückerstattungen Gemeinwesen CHF 239‘600 
  (Budget 2012:  145‘500) 

Die Rückerstattungen Gemeinwesen werden mit CHF 94‘100 höher budgetiert als im 
Vorjahresbudget. Hier werden Rückerstattungen des Kantons, der Gemeinden sowie 
des Zweckverbandes ausgewiesen.  
 
46 Beiträge für eigene Rechnung CHF 235‘500 
  (Budget 2012:  263‘000) 

Die Beiträge für eigene Rechnung liegen mit CHF 235‘500 rund CHF 27‘500 unter 
dem Vorjahresbudget. 
 
48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen CHF 121‘300 
  (Budget 2012:  245‘700) 
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Die Entnahme aus Sonderfinanzierungen beinhaltet die kumulierten Aufwandüberschüs-
se der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 
 
49 Interne Verrechnungen CHF 535‘800 
  (Budget 2012:  436‘600) 

Die internen Verrechnungen von Personal-, Sachaufwendungen und Zinsen zwischen 
einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit keinen Einfluss auf das 
Ergebnis. 
 
 

Schematische Darstellung der Ertragspositionen: 
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Funktionale Gliederung 
 
 

Allgemeine Verwaltung 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Gemeindeversammlung 28‘500  29‘650  

Gemeinderat, Kommissionen 156‘100  160‘300  

Gemeindeverwaltung 965‘900 194‘100 1‘019‘300 185‘000 

Leistungen für Pensionierte 20‘000  29‘000  

Nicht aufteilbare Aufgaben 
(Gemeindezentrum) 

199‘200 153‘500 214‘300 153‘300 

 
Die Zahlen der Gemeindeversammlung präsentieren sich im Rahmen des Vorjahres-
budgets. 
 
Auch in der Rubrik Gemeinderat, Kommissionen gibt es gegenüber dem Voranschlag 
2012 keine nennenswerten Abweichungen. 
 
Der Nettoaufwand der Gemeindeverwaltung liegt rund CHF 62‘500 unter dem Vorjah-
resbudget. Dieser Minderaufwand begründet sich im Wesentlichen durch geringere 
Lohnkosten. Bei den Löhnen des Verwaltungspersonals ist der ordentliche ES-
Stufenanstieg, jedoch keine Teuerung berücksichtigt.  
 
Aufgrund von aktuellen Rechnungszahlen kann bei den Leistungen für Pensionierte 
mit Kosten von CHF 20‘000 gerechnet werden. 
 

 
 
Beim Gemeindezentrum darf für 2012 mit einem um 
CHF 15‘100 geringeren Nettoaufwand gerechnet werden. 
Durch die noch geltende degressive Abschreibungsmethode 
fallen die Abschreibungen von Jahr zu Jahr tiefer aus.  
 
 

 
 

Öffentliche Sicherheit 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Grundbuch, Mass, Gewicht 33‘750 500 5‘000 600 

Übrige Rechtspflege 77‘000  35‘700 4‘000 

Polizei  4‘750 500 7‘400 500 

Feuerwehr 96‘600 40‘500 85‘100 40‘500 

Militär 20‘300 5‘500 20‘600 5‘500 

Zivile Sicherheit 114‘500 66‘100 73‘200 27‘600 

 
 
Der Nettoaufwand des Bereichs Grundbuch, Mass und Gewicht liegt aufgrund GIS-
Projekten und der amtlichen Vermessung rund CHF 28‘900 über dem Vorjahresbudget.  
 
Durch die Einführung des KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) in der übri-
gen Rechtspflege fallen Mehrkosten von CHF 45‘300 an.  
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Das Budget der Gemeindepolizei liegt im Vergleich zum Vorjahresbudget leicht unter 
den Erwartungen. Die Nachtparkkontrolle wird wiederum intern ausgeführt. 
 

Der Beitrag an die Stützpunktfeuerwehr wird mit CHF 90‘000 budgetiert 
(Vorjahr: CHF 81‘000). 
 
 
 

Das Ergebnis im Bereich Militär liegt im Rahmen des Vorjahresbudgets. 
 
Zivile Sicherheit: Der Beitrag für den ZSO Ebenrain beträgt aufgrund des geplanten 
neuen Zivilschutzmaterials für 2013 voraussichtlich CHF 47‘000, diese Mehrkosten kön-
nen jedoch aus dem Schutzbauten-Fonds entnommen werden.  
Durch die Aufrüstung der Geräte/Ausrüstung im RFS steigt auch der Anteil von Zunzgen 
um CHF 1‘800 auf CHF 6‘990. 
 
 

Bildung 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Kindergarten 384‘400  279‘500 2‘800 

Primarschule 1‘242‘900 4‘000 1‘363‘600 4‘000 

Schulliegenschaften 424‘100 3‘500 404‘500 3‘500 

Regionale Musikschule 198‘800  198‘400  

Sonderschulen 67‘800  62‘400  

Übriges Bildungswesen 6‘500  6‘500  

 
Beim Kindergarten liegt der Nettoaufwand aufgrund einer neuen Kindergartenklasse ab 
August 2013 rund CHF 107‘700 über dem Vorjahresbudget. Auch bei der Vorschulheil-
pädagogik werden im 2013 mit höheren Kosten gerechnet. 
 
Bei der Primarschule ist ein spürbarer Minderaufwand von rund CHF 120‘700 zu ver-
zeichnen. Dieser begründet sich hauptsächlich durch deutlich tiefere Aufwendungen im 
Bereich Einführungs-/Kleinklasse und Integrative Schulungsform.  
 
Durch die Sanierung der Schulhausküche werden im 2013 höhere Abschreibungen bei 
den Schulliegenschaften erwartet.  
 
Der Beitrag an die Regionale Musikschule Sissach bleibt mit CHF 198‘800 unverändert. 
 
Unter der Rubrik Sonderschule ist der Beitrag an den Logopädischen Dienst Sissach 
budgetiert. Gemäss Budget der Gemeinde Sissach erhöht sich der Beitrag auf CHF 
67‘800. 
 
Die Rubrik übriges Bildungswesen beinhaltet den unveränderten Beitrag an den Mit-
tagstisch.  
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Kultur und Freizeit 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Kulturförderung 74‘000  56‘800  

Denkmalpflege / Heimatschutz 250  500  

Parkanlagen / Wanderwege 1‘700  2‘400  

Sport 126‘790  133‘500  

Übrige Freizeitgestaltung 47‘950   49‘150  

 
Durch das Rapportierungssystem wird die Kulturförderung intern stärker mit Personal-
stunden belastet.  
 
In den Bereichen „Denkmalpflege / Heimatschutz“, und „Parkanlagen / Wanderwe-
ge“ sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.  
 
Unter der Rubrik Sport ist ein Minderaufwand von rund CHF 6‘700 zu verzeichnen. Unter 
den Bereich Sport fällt der Unterhalt der Sportanlagen, des Vita-Parcours und des Gar-
tenbades sowie die Beiträge an die Sportvereine. Im Bereich Sport sind auch die Beiträ-
ge an die Ortsvereine verbucht.  
 
Unter übrige Freizeitgestaltung wird der Kostenbeitrag an die Jugendarbeit Sissach, 
der Betrieb des Jugendtreffs sowie der Unterhalt für den Spielplatz verbucht. Der Beitrag 
an die Jugendarbeit Sissach bleibt bei CHF 11.30 pro Einwohner. 
 
 
Gesundheit 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Alters- und Pflegeheime 180‘900  175‘400  

Ambulante Krankenpflege 262‘050  260‘350  

Schulgesundheitsdienst/ 
Kinder-/ Jugendzahnpflege 

157‘800 116‘000 190‘800 158‘000 

Übriges Gesundheitswesen 200  200  

 
 
Die Beiträge an Alters- und Pflegeheime wurden von CHF 130‘000 
um CHF 10‘000 auf CHF 140‘000 erhöht.  
 
 
 
 
Als grösster Posten unter ambulante Krankenpflege ist der Beitrag an 
die Spitex zu erwähnen. Der Kostenbeitrag beträgt unverändert 
CHF 100 pro Einwohner. 

 
Der Nettoaufwand des Bereichs Schulgesundheitsdienst / Kinder- und Jugendzahnpflege 
liegt mit CHF 9‘000 über dem Vorjahresbudget. In diesem Bereich ist anzumerken, dass 
sich die Budgetierung lediglich auf Annahmen abstützen kann. Die effektiven Zahn-
arzthonorare können durchaus stark abweichen. 
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Soziale Wohlfahrt 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Beitrag Ergänzungsleistung 403‘200  395‘000  

Jugend 8‘000  8‘000  

Unterstützungen gem. SHG 520‘700 150‘000 410‘250 148‘000 

Asylwesen 172‘500 170‘000 62‘000 60‘000 

Arbeitslosigkeit 20‘000 12‘000 35‘000 15‘000 

Übrige Sozialhilfe 17‘500 1‘500 38‘500 1‘000 

Unterstützungsleist. Inland 20‘000  20‘000  

 
Der Gemeindeanteil an die Ergänzungsleistungen wird mit CHF 162 pro Einwohner 
budgetiert (Vorjahr CHF 158 pro Einwohner). 
 
Im Bereich Jugend sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. 
 
Die Unterstützungsleistungen gemäss SHG sind nur schwer budgetierbar. Aufgrund 
der aktuellen Rechnungszahlen muss gegenüber dem Voranschlag 2012 mit einem Kos-
tenanstieg von rund CHF 108‘000 gerechnet werden. Gründe sind einerseits eine höhere 
interne Verrechnung der Personalstunden unserer Sachbearbeiterin und nochmals ein 
Kostenanstieg bei den Unterstützungsleistungen. 
 
Durch die prekäre Lage im Nahen Osten und Nordafrika hat auch die Zahl der Asylsu-
chenden zugenommen. Diese werden von einer externen Firma betreut. Der Asylbereich 
ist somit fast kostenneutral.  
 
Die Kosten für die Eingliederungsmassnahmen unterstützungsberechtigter Personen 
sind nur schwer budgetierbar. Aufgrund der aktuellen Rechnungszahlen kann fürs 2013 
im Bereich der Unterstützungen für Arbeitslose mit tieferen Kosten gerechnet werden. 
 
Der Beitrag an die Patengemeinde Ascharina wird unter der Rubrik Unterstützungsleis-
tungen im Inland unverändert auf CHF 20‘000 belassen. 
 
 
Verkehr 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Gemeindestrassen / Werkhof 1‘066‘200 306‘400 1‘175‘100 223‘800 

Übriger Verkehr 27‘600 26‘800 24‘600 22‘000 

 
Der Nettoaufwand im Bereich Gemeindestrassen/Werkhof liegt CHF 191‘500 oder 20% 
unter dem Vorjahresbudget. Bei den Löhnen des Werkdienstpersonals sind analog dem 
Verwaltungspersonal lediglich die Erfahrungsstufen jedoch keine Teuerung berücksich-
tigt. Der erwartete Aufwand bei den Löhnen/Sozialversicherungsbeiträgen liegt im Rah-
men des Budgets 2012. Im Hinblick auf die Pensionierung eines Mitarbeiters ist vorgese-
hen, einen der beiden Lernenden, der im Juli 2013 seine Ausbildung im Werkhof been-
det, mit einem 80% Pensum anzustellen. Deutliche Minderaufwendungen sind einerseits 
beim baulichen Unterhalt auszumachen - da besonders im Vorjahr grosse Unterhaltun-
gen nötig waren - und andererseits bei der internen Verrechnung der Personalstunden. 
Der Werkhof wird dadurch im Budget 2013 stärker entlastet. 
 
Unter übriger Verkehr wird die Verwaltung der GA-Tageskarten geführt. 
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Umwelt und Raumordnung 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Wasserversorgung Spezialfinanzierung 

Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung 

Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung 

Abfallbewirtschaftung 19‘000 1‘000 22‘500 750 

Friedhof und Bestattung 86‘400 6‘500 81‘800 5‘000 

Gewässer 5‘300  5‘000  

Naturschutz 6‘800  9‘100  

Hundehaltung 18‘400 9‘500 16‘500 9‘500 

Raumplanung 59‘500  54‘200  

 
Die Rubriken Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie die Abfallbeseitigung 
werden als Spezialfinanzierungen geführt. Die Ergebnisse der Spezialfinanzierungen 
wurden eingangs dieser Erläuterungen erwähnt.  
 
In der Rubrik Abfallbewirtschaftung sind die Kadaverentsorgung sowie die Grünabfälle 
Werkhof / Eigenbetriebe enthalten.  
 
Im Bereich Friedhof und Bestattung, Gewässerverbauung sowie übriger Umwelt-
schutz sind ausser den stärker belasteten internen Personalstunden keine nennenswer-
ten Abweichungen zu verzeichnen. 
 

 
Auch im Jahr 2013 werden im Bereich Raumplanung ver-
schiedene Bereinigungen von Bau- und Strassenlinienplänen 
sowie die Überarbeitung des Landschaftsplanes nötig sein. 
Im Budget 2013 ist auch weiterhin die Erfassung mehrerer 
Plandaten in der GIS-Datenbank (geographisches Informati-
onssystem) vorgesehen, weshalb mit gleich hohen Dienst-
leistungskosten gerechnet werden muss. 
 
 

Volkswirtschaft 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Landwirtschaft 6‘300  6‘300  

Forstwirtschaft 28‘600  28‘600  

Jagd / Fischerei 1‘300 4‘900 1‘300 4‘900 

Tourismus 150  150  

Elektrizität 700 8‘200  8‘200 

 
Im ganzen Bereich Volkswirtschaft sind keine nennenswerten Abweichungen zu ver-
zeichnen.  
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Finanzen und Steuern 
 Budget 2013 Budget 2012 
 Aufwand CHF Ertrag CHF Aufwand CHF Ertrag CHF 
Steuern 20‘300 3‘362‘000 20‘500 3‘300‘000 

Finanzausgleich 58‘500 2‘811‘500 172‘000 2‘615‘000 

Vermögens- und Schulde
verwaltung 

260‘100 350‘100 244‘150 354‘900 

 
Die Steuereinnahmen [40] werden gesamthaft CHF 62‘000 höher budgetiert als im Vor-
jahr. 
Hier muss deutlich zwischen „aktuellem Steuerjahr“ und den „Steuervorjahren“ unter-
schieden werden. Im aktuellen Jahr budgetieren wir wie anhand der Steuerertragsprog-
nose des Kantons vorsieht einen Zuwachs von rund CHF 138‘000. In den „Steuervorjah-
ren“ zeigt sich aufgrund aktueller Rechnungszahlen ein Rückgang von CHF 110‘000. 
 
Seit 1. August 2011 werden die bisherigen Rückerstattungsbeiträge (Sekundarschulbau-
ten) durch Kompensationszahlungen an den Kanton abgelöst. Diese Beiträge, wie auch 
die Finanzierung des Ausgleichsfonds, sind unter Finanzausgleich ausgewiesen. Auf der 
Ertragsseite werden der horizontale Finanzausgleich wie auch die Zusatzbeiträge ver-
bucht. Der Budgetbetrag stützt sich auf den effektiven Finanzausgleichsbetrag 2012. 
Gemäss Berechnungstool des statistischen Amtes können beim Finanzausgleich satte  
CHF 310‘000 höhere Ausgleichszahlungen entgegengenommen werden. 
 
 
Der Nettoertrag bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung liegt im Rahmen des Vor-
jahresbudgets. Beim Kapital- und Zinsendienst wird aufgrund des weiteren Fremdmittel-
bedarfes mit einer höheren Zinsbelastung gerechnet. 
 

Investitionsrechnung 
 
 
Im 2013 sind folgende Investitionsausgaben vorgesehen: 
 
Sanierung Bruggacker-/Inselweg 2 CHF  360‘000 
Mühlematten 1. Etappe Wasserleitung 1 CHF 100‘000 
Mühlematten 1. Etappe Kanalisation 1  CHF 430‘000 
Industriestrasse Strassenbau 1  CHF 90‘000 
Industriestrasse Kanalisation 1  CHF 280‘000 
Pumpwerk Büchel Dachsanierung (Verwaltungsverm. Wasser) 1  CHF 30‘000 
Pumpwerk Büchel Photovoltaik (Finanzvermögen) 1  CHF 60‘000 
Quartierplan und Diverses Hauptstrasse 82 1 CHF 48‘000 
Sanierung, Erweiterung Kindergarten Steinen 1 CHF 450‘000 
 
1 Über diese Ausgabe wird im Rahmen eines Kreditantrages anlässlich einer EGV entschieden. 
 
2 Wurde bereits an der EGV vom 14. Juni 2012 gutgeheissen. 
 
Auf der Einnahmenseite sind: 
 
Anschlussbeiträge Wasser CHF 115‘000 
Anschlussbeiträge Abwasser CHF 145‘000 
 
budgetiert. 
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Bestelltalon / Fragen 
 
 
Der detaillierte Voranschlag 2013 ist sehr umfangreich und wird deshalb nicht an alle 
Haushaltungen abgegeben. Personen, welche sich bereits im Versandregister eingetra-
gen haben, werden automatisch mit dem Voranschlag bedient. Falls Sie sich noch nicht 
registriert haben, können Sie das Budget mit untenstehendem Talon, per E-Mail oder te-
lefonisch bestellen.  
 

� Ich wünsche den detaillierten Voranschlag 2013. 
 
 Bitte nehmen Sie meine Adresse für den Versand der Rechnungen/Budgets der Ein-

wohnergemeinde Zunzgen auf. Ich erhalte somit jeweils unaufgefordert die ausführli-
chen Budgets/Rechnungen der Einwohnergemeinde Zunzgen. 

 
 
 
Name/Vorname  ___________________________________ 
 
 
Adresse    ___________________________________ 
 
 
Wohnort 
(falls nicht in Zunzgen wohnhaft) ___________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Sie fragen – wir antworten 
 

 

Stellen Sie uns bitte Ihre Fragen zum Voranschlag 2013 schriftlich bis Freitag, 
30.11.2012. Der Departementsvorsteher Finanzen und der Gemeindeverwalter beant-
worten Ihre Fragen gerne und direkt. 
 
 

Meine Frage/n: ……………………………………………………………………….. 
 
  
 ……………………………………………………………………….. 
 
  
 ……………………………………………………………………….. 
 
  
 ……………………………………………………………………….. 
 
  
 ……………………………………………………………..………… 
 


